
Qm eine eue Begräbnisordnung
In der Graf chaft Mark

Von Dr. Theodor Wot chke in Pratau.
Emmerich, den März, und Hamm, den März 1880, berichteten

die clevi ch märki che Landesregierung und die märki  E Kammer in
einer gemein amen Eingabe nach Berlin „In der Sbe ter obrde
Tr nach einer bei der Regierung eingereichten Anzeige durchgehend
die Gewohnheit, daß bei einem Todesfall die Einge e  enen des ganzen
Dorfes und die entfernte ten Anverwandten auch Aaus benachbarten
rten zUm Leichenbegängnis eingeladen wurden. Die Eingeladenen
fanden  ich gemeiniglich morgens Uhr Im Trauerhau e, der
Leichnam in geöffnetem Sarg auf die Tenne hinge etzt War, ein, ver
weilten bis 12 Uhr, und  odann wurde, nachdem jeder An
we ende er t den Sarg WMar und den oten nochmals bei
der Hand gefaßt atte, der Sarg ge chlo  en und die ei weggebracht.
Wenn  ie zur rde be tattet war, wurde eine Leichenpredigt gehalten,
und Aaus der 11 ega  ich die Leichenbegleitung wieder nach dem
Sterbehau e zurück,  odann auf der Tenne, die el ge tanden
atte, ein ma egeben und oft bis In die Nacht gezecht wurde
Die er üble Gebrauch, der, Wwenn der Ver torbene eine an teckende
Krankheit gehabt hat, durch Ausdün tungen des Leichnams
zur Verbreitung der eu beitragen Konnte, dazu die vielen Leute
einen ganzen Tag von der Be chäftigung abhielt und der durch den
Sterbefall leidenden Familie unnützen Aufwand verur achte, abzu
tellen, len Auns erforderlich. Wir verfügten er Unter dem 10. April
vorigen Jahres den Magi trat u be daß CETL mn der Soe ter
Or dergleichen zahlreiche Ver ammlungen in den Sterbehäu ern vor
und bei Beerdigungen unter agen und den hinterla  enen Familien der
Ver torbenen nUr freige tellt  ein olle, dem der Beerdigung zunäch t
folgenden onntage nachmittags eine Leichenpredigt 3u verlangen.“

„Es War vorauszu ehen, daß le e Verordnung beim Landmann hin
und wieder Sen ation verur achen würde,  ei auch nur aQus Anhäng  —  ·
ichkeit ergebrachten. Nde  en aben doch die mei ten rediger
Iim  che  ie ohne Schwierigkeit 3ur Ausführung gebracht. aupt 
 ächlich aber der In pektor hbe dagegen daß be onders



Unzufriedenheit errege, daß die Leichenpredigten nicht dem Tage
der Beerdigung gehalten würden; EL meint, daß bei der vorigten
Einrichtung, wenn nur das Ver ammeln die el Im Sterbehau e
und das nachherige Gelage abge tellt würde, ela  en werden gönnte
Er emerkt, daß, weil des onntags nachmittags berall in den
Kirchen katechi ier würde, der Unterricht leiden würde, daß bei der
Petrikirche 3u Soe t!), wobei zehn Dörfer eingepfarr  ind, bollends
darum nicht angehe, des onntags nachmittags Leichenreden 3u alten,
weil dort eine gewöhnliche Nachmittagspredigt gehalten werden muü  e,
und, fügt ET inzu, daß der rediger bei Leichenreden durch die tim
mung und Rührung der bei den Beerdigungen Anwe enden mehr Auf
merk amkei als unde und dadurch eine vorzügliche Gelegenhei
rhalte, mit bleibendem indru einzu chärfen, daß endlich
die rediger, denen bei Leichenreden außer den be timmten iUribus
durchgehends von der er ammlung geopfer  ei, ihren Emolumenten
litten.“

„Wir lauben jedo nicht, daß dadurch die Verordnung eine An
derung erleiden Ur e Denn auch in Kirchen, eine Nachmittags 
predigt gehalten worden, kann le e entweder mit der Leichen
rede Iin einer kllrzen, der  on tigen Predigt angehängten Parentation
abgekürzt, auch hinterher füglich noch katechi ier werden, wie
vielen anderen rten und vielleicht mit größerem en Im
Soe t chen auch wird, weil nia geben kann, daß auch
Erwach ene dem Unterricht äufiger beiwohnen. Auch könnte allen  —

den Predigern ge tattet werden, einen anderen Tag außer dem
onntage und Begräbnistage 3zur Leichenpredigt zu erwählen. Denn

Aus einem alten Kollektenbriefe: „Ohn un er reinnern ird ehannt
 ein, welcher Ge talt der irchturm Templi ariani Soe t  — bis In
den run in einander zur Erde gefallen und zugleich das Hinterteil
dem Kirchengebäude hart mitgetroffen worden Weil denn  otane I+
dem Höch ten z3u ren und V Erhaltung des Gottesdien tes repariert
werden  oll, die  ämtlichen Eingepfarrten aber owenig als die gemeine

3u be bei jetzigem U tande und geldlo en Zeiten
aus eigner Hab eligkeit das irchengebäu aufzurichten vermögen,  on
dern die bena  arten Ind andere Orte Mitteilung
milden Bei teuer  ich 3u wenden gemüßig  ehen, bitten wir uns 3u ver

tatten, zur Wiederaufrichtung des irchengebäudes eine chri tliche Mit
 teuer ein ammeln dürfen. Den 18 pri 1671 Zacharias Mollerus,
Johann ommer  0



wollte man die Leichenreden Begräbnistage  elb t wieder nach
geben  o würde bei der  treng ten Auf icht das Umgeben des Leichnams
von den Anwe enden, auch daß nicht wenig tens Wirtshäu ern
hinterher gezecht wuür  „  de nicht verhindern  ein Wie auch der
Magi trat 3u oe der Beilage dar tellt eSHh lauben WMIITI

daß bei der oben erwähnten, Soe t chen chon getroffenen Ver
fügung nicht allein an Umfange oder doch der den Predigern
3u ver tattenden Wahl anderen ages zur Leichenrede außer dem
0 und Begräbnistage werde 3u ela  en ondern olche von

einzu chärfen, und weil Wwii vernommen daß anderen rten
der raf  Mark ganz oder zUm eil ähnliche  chã ebräuche
der Art  tatthaben auf die Graf chaft Mark auszudehnen
 ein Bevor WIITL aber dies verfügen fühlen WITI uns verpflichte Ew
Kön Maj die Sache vorzulegen und Eröffnung Höch tdero
Willensmeinung oder enehmigung un erer Verfügung und Anträge
bitten 3u mü  en.“

Da das Mini terium zu timmte, dehnte die Regierung Emmerich
Unter dem 27 unt und die iegs  E  2 und Domänenkammer Hamm
Uunter dem Juli das für die Soe ter öbrde ergangene Verbot auf die

Mark Qaus Dagegen erho Uunter dem 24 September
das lutheri che Kon i torium zu Schwelm Vor tellungen Mißbräuche
bei den Beerdigungen kämen  einem Gebiete nicht vor Leichen
traktamente kenne man nicht  o mehr erbittere das Verbot der
Leichenpredigt Zu ammenhange mit der Beerdigung In Breckerfeld
habe man dem Gei tlichen Eme omp Ackergerät chaft vor die Tür

und ihm zugerufen, Quer werden keine Leichen  2
predigten mehr halten,  einen Amtspflichten nicht nachkommen wo
Am folgenden onntag habe man ihn überdies der + während
des Gottesdien tes unverantwortlichen ei e in ultiert Der

der Leichenpredigten beeinträchtige das  eel orgerliche irken
der A toren verkürze  ie und die Schullehrer ihrem Einkommen,
unterbinde auch die bei den Leichenpredigten üblichen Sammlungen für
die Armenka  e

Weitere Be chwerden folgten Aus nde klagten Unter dem 11 Noj
vember Pa tor Dallaeus der Kirchenmei ter und die Vor teher daß

die Hinterbliebenen auf die Leichenpredigt folgen
den onntage verzichtet die el Nachmittage die gewöhn  2
liche Zeit ohne Zuziehung des Predigers be tattet hätten und ihm nun



die Ura vorenthielten, weshalb EL beim Landgericht 3u agen habe
Klage erheben mü  e „Die Unzufriedenheit der eute fa t ganz
den Predigern zur La t Sie halten die e für die Autoren der aller
höch ten Verordnung und lauben, daß die rediger  ie zu ihrer Be
quemli  ei er chlichen hätten. Die Unzufriedenheit wird noch dadurch
vermehrt, daß nicht berall in der Graf chaft Mark der Verordnung
nachgelebt wird, ondern hin und wieder noch Leichenpredigten
Begräbnistage gehalten werden und  ich hier herum das Gerücht ver

reitet hat, den Predigern 3u Kier pe, Meinerzhagen, Rön ahl u wé
 ei freigegeben, bei dem en Gebrauch 3u verbleiben.  40 Aus
önnen  chrieb Pa tor Unter dem 17 Februar 1802

„Daß der ergangene Befehl  owohl in morali cher, als auch medi 
zini cher und ökonomi cher Rück icht wohltätig i t, wird kein
Vernünftiger, be onders das Lokale der ie igen Soe ter brde Ken
nender bezweifeln, der von Eigennutz und Vorurteil frei i t und nicht
etwa Privatvorteile beab ichtiget und le e dem Wohl des Ganzen
vorziehet. Dennoch fanden  ich nach und nach einige rediger des hie  145
igen Mini teriums, we  ich nicht nach dem Befehle ri  eten, die
Leichenpredigten auf dem gewöhnlichen Fuß hielten und dadurch wieder
3u den Abet vorfallenden Unordnungen offenbar Veranla  ung
gaben Hierdurch mu notwendig den ena  arten Predigern, die
 ich nach der Verordnung ri  eten, unbe chreiblicher Verdruß verur acht
werden. gehöre, in ofern meine Gemeinde von der Petrigemeinde
u oe von der Schwefer und Meining ener Gemeinde dem größten
Eile nach egrenzt wird, 3u die en letzten Obgleich die rediger die er
Gemeinden die Leichenpredigten dem Befehle zuwider halten und
meine, die önner, Gemeindeglieder re und mn mit zur Leichen 
begleitung und den abei vorfallenden Schmau ereien und Trakta
nenten eingeladen werden,  o könnte ich dennoch nicht mit ahrhei
behaupten, daß mir deshalb bis ahin wenig tens von meinen Ge
meindegliedern öffentlicher Verdruß gemacht worden wäre. Doch bleibt

bei jeder ei nicht aus, daß mir die erhalb die bitter ten Vorwürfe
gemacht werden, daß ich mich nicht meinen näch ten Amtsbrüdern gleich
 telle, die unangefochten bei der en el e leiben Denn der Pre
iger 3zu Borgeln, der die erhalb Verdrießlichkeiten in  einer
Gemeinde atte, zeigte die rediger önnich zu Schwefe und Mar
quar 3u Meining en bei dem Soe ter Magi trate daß  ie der
Verordnung gu  einem Nachteil uwider handelten. Es wurde al o
Jahrbuch des kirchenge chichtlichen ereins.



den elben bei ünf Aaler Strafe unter agt Leichenpredigten der Ver
ordnung uwider halten Allein  ie ehrten  ich dennoch nicht daran,
und der Magi trat 3u be ignorierte auch alle folgenden Kontra
ventionsfälle und  o le auch hier wieder beim en Die von

manchem ener Gemeinde mir gema  en Vorwürfe veranlaßten mich,
mich die Landesregierung 3zu wenden, und wurde mir von der
 elben Emmerich den 21 Augu t 1801 bekanntgemacht daß auf die
vielfältigen Kontraventionen die Verordnung Unter dem 17 pri
1801 das Mini terium von der Regierung eri  ei, und bis
von die er Re olution eingehe fernere Verfügung ausge etzt bleibe
Doch erhielt zugleich der In pektor un eres Sbe ter Mini teriums von
der Regierung Befehl daß bis auf weitere Verfügung jeder die Ver—
ordnung auf das genaue te 3u efolgen habe Allein da  ich der In
 pektor  elb t nicht ana ichtete, weil ETL auch von den wenigen
un eres Mini terii i t denen die er wohltätige Befehl nicht an teht
wieviel weniger die oben erwähnten rediger der Gemeinden
St etri Schwefe und Meining en?“

„Da nun durchaus notwendig i t daß wenig tens Unter den Pre
digern des Sbe ter Mini teriums die er Beziehung ene völlige
Gleichförmigkeit beobachtet werde  o ergeht Ew Kön Maj
alleruntertänig te die er ache allergnädig t z3u verfügen Es
i t dies nicht allein meln und untertänig te itte,  on
dern auch der C ener Amtsbrüder Un eres, des  oe ti chen
Mini teriums einige wenige au  en weil E länger die Un
gleichförmigkeit bleibet, 1E mehr die Unzufriedenheit des
Mannes  teiget der aus Vorurteil noch  o  ehr en äng Nicht
weniger wün cht der größte eil der hie igen rediger mit mir, daß
Ew Königl Maj bei die er wohltätigen Verordnung wenig tens

be und der Sbe ter or ela  en mo ewi i t  ie keiner
Gegend morali cher und politi cher Hin icht wohltätiger als oe
und orde nirgends gewi auch ausführbarer als hier, weil die
Leichenpredigten hie iger Gegend nicht Wie der raff ar
mit Opfern verbunden  ind, ondern den Predigern ob ervanzmäßig
 owohl bei  tiller als bei öffentlicher Beerdigung die Ura gelei tet
werden mü  en

Am uni verfügte der önig, daß auf Wun ch der Hinterbliebenen
die Leichenpredigten auch Begräbnistage gehalten werden dürften,
daß aber die Verwandten, Nachbarn das Geleit  ich nicht



Sterbehau e,  ondern in der* gzu ver ammeln hätten und die el
glei bei der Ankunft auf dem Begräbnisplatze, al o vor, und nicht
er t nach der Leichenpredigt, in die ru zu  enken  ei. Der Sarg
Urfe II der Be tattung nicht mehr geöffne werden, Leichen chmäu e
auf keinen all  tattf  inden. Als 29 Augu t 1805 die levi ch
märki che Kammer den A toren und Lehrern Unter Androhung von

zehn aler Strafe die Begleitung einer ei zUum rabe unter agte,
liefen ISbald Klagen und Be chwerden le e Verordnung eim
Noch ehe  ie in Berlin ent chieden wurden, kam der unglückliche rieg
und wurde die Graf chaft Mark von Preußen geri  en

7**


